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An den restriktiven öster-
reichischen Regelungen 
zur Sterbehilfe hat sich 
noch nichts geändert, 
 obwohl der Verfassungs-
gerichtshof (VfGH) Teile 
 davon Ende vergangenen 
Jahres für verfassungs-
widrig erklärt hat. Der 
VfGH hat der Politik näm-
lich eine Frist bis Ende 
2021 eingeräumt, um den 
Paragrafen 78 des Strafge-
setzes zu überarbeiten. 
Dieser sieht Strafen von 
bis zu fünf Jahren vor, 
wenn man einen „ande-
ren dazu verleitet, sich 
selbst zu töten, oder ihm 
dazu Hilfe leistet“. Am 
Verbot der Verleitung hat-
te der VfGH nichts auszu-
setzen, wohl aber an der 
Strafbarkeit der Hilfeleis-
tung zum Suizid – diese 
dürfe nicht „ausnahmslos“ 
verboten werden, weil 
das der Selbstbestimmung 
des Sterbewilligen wider -
spreche. Die türkis-grüne 
Koalition muss sich nun 
überlegen, unter welchen 
Bedingungen assistierter 
Suizid ab 2022 erlaubt 
sein soll – heute, Montag, 
startet ein Dialogforum 
mit Experten, Institutio-
nen und Kirchen.  
Die aktive Sterbehilfe – 
also die auf Wunsch des 
Sterbewilligen gezielte 
Herbeiführung des Todes 
durch einen Dritten – ist 
und bleibt verboten. Para-
graf 77 schreibt für die Tö-
tung auf Verlangen bis zu 
fünf Jahre Haft fest – da-
ran hat der VfGH nicht ge-
rüttelt. Jetzt schon legal 
praktiziert wird passive 
Sterbehilfe. Dabei geht es 
um den Abbruch bzw. die 
Unterlassung lebensver-
längernder Maßnahmen, 
wenn der Patient das will 
und eine Therapie aus-
sichtslos ist. Mittels einer 
Patientenverfügung kann 
man bestimmte medizini-
sche Behandlungen auch 
im Vorhinein für Szena-
rien ablehnen, in denen 
man nicht mehr ent -
scheidungsfähig ist. (ta) 

Was in Österreich  
(noch) verboten ist

WISSEN

Der deutsche Arzt und Medizinethiker Jochen Vollmann 
beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem heiklen  

Thema der Sterbehilfe. Er plädiert dafür, sich bei  
der Diskussion stärker auf die Fakten zu konzentrieren. 

„Das ist kein Konsumentenshopping“ 
I

mmer mehr europäische Staaten 
lockern ihre Sterbehilferegelun-
gen. „Aktive Sterbehilfe“ oder 

„ärztliche Tötung auf Verlangen“ ist 
aber nach wie vor nur in wenigen 
Ländern legal. Ende des vergange-
nen Jahres wurde in Österreich das 
ausnahmslose Verbot der Hilfeleis-
tung zum Suizid für verfassungs-
widrig erklärt. In Deutschland wur-
de vor über einem Jahr der Straf-
rechtsparagraf 217, „Verbot der ge-
schäftsmäßigen Sterbehilfe“, aufge-
hoben. Seitdem wird hier wie dort 
über Nachfolgeregelungen disku-
tiert.  

STANDARD: Gibt es ein Recht auf den 
eigenen, selbstbestimmten Tod? 
Vollmann: Ja, ein solches Recht hat 
jeder Bürger in unserer Rechtsord-
nung. Entscheidend ist dabei, dass 
es sich um eine selbstbestimmte 
Entscheidung handelt. Ein weiterer 
Aspekt ist die ethische Bewertung 
der Selbsttötung, die in unserer Ge-
sellschaft traditionell als ein Un-
glücksfall negativ bewertet wurde. 
Der Suizid im christlich geprägten 
Abendland bedeutete zunächst ein-
mal Sünde. Das war eine wirkmäch-
tige moralische Ausgrenzung. In 
einem nächsten Schritt wurde das 
Thema dann psychiatrisch bewer-
tet. Der Suizid wurde nicht mehr als 
Sünde, sondern als Folge einer psy-
chischen Erkrankung gesehen. Der 
Selbstmörder wurde vom Sünder 
zum Opfer und damit moralisch ent-
lastet. Gleichzeitig wurde ihm als 
psychisch Kranken das Selbstbe-
stimmungsrecht abgesprochen. Die-
se moralische Wertung wird aktuell 
infrage gestellt. 

STANDARD: Wie viele Menschen wol-
len Sterbehilfe? Gibt es dazu Zahlen? 
Vollmann: Es sind sehr wenige. Die 
besten empirischen Zahlen für as-
sistierte Selbsttötung haben wir aus 
dem US-Bundesstaat Oregon, wo 
das seit den 1990er-Jahren sehr gut 
dokumentiert ist. Auch in der 
Schweiz gibt es empirische Daten. 
Man kann grob sagen, dass es dort 
auf unter ein Prozent der Sterbe fälle 
zutrifft. Das ist die Größenordnung. 

STANDARD: Was ist für die Gesell-
schaft ein gültiges Motiv? Muss es im-
mer eine schwere körperliche Erkran-
kung sein? 
Vollmann: Das ist am ehesten akzep-
tiert. Bei psychischen Erkrankun-
gen wird es schon schwieriger. Und 
wenn ein 85-Jähriger beispielsweise 

 Gesundheitssystems seriös und 
fachlich qualifiziert entsprochen 
werden kann. 

STANDARD: Gäbe es denn ausrei-
chend viele Ärztinnen und Ärzte, die 
„Assistenz zur Selbsttötung“ leisten 
würden? 
Vollmann: Ja. Auch unter den 
Palliativ medizinern, die viele der 
betroffenen Patienten versorgen. 
Die Assistenz durch sie ist hinsicht-
lich Qualitätssicherung und Vermei-
dung von Missbrauch der beste Weg 
für alle Betroffenen, insbesondere 
für die Patienten. In vielen Fällen 
besteht der Selbsttötungswunsch 
nach einer Beratung und bei guter 
palliativmedizinischer Versorgung 
auch gar nicht mehr. 

STANDARD: Wir sprechen hier von 
der ärztlich assistierten Selbsttötung. 
Was halten Sie von der sogenannten 
ärztlichen Tötung auf Verlangen, bei 
der ein tödliches Medikament durch 
den Arzt oder die Ärztin injiziert wird? 
Vollmann: Das lehne ich ab. Mora-
lisch wie rechtlich macht das einen 
grundlegenden Unterschied, weil 
die Schwelle der Fremdtötung über-
schritten wird. In dem Moment, wo 
ich es ernst meine mit der Achtung 
des Selbstbestimmungsrechtes zur 
Selbsttötung, liegt es auch nahe, 
dass der Patient den allerletzten 
Schritt selbst tut. Selbstbestim-
mungsrecht ist nicht bequemes 
Konsumentenshopping. In den 
 Niederlanden, wo es beide Möglich-
keiten gibt, nimmt kaum ein Patient 
die Beihilfe zur Selbsttötung in An-
spruch, sondern will vom Arzt ge -
tötet werden. Das halte ich für mo-
ralisch sehr widersprüchlich und 
äußerst fragwürdig. Hier sehe ich 
auch ein großes Missbrauchspoten-
zial, das leider in den Niederlanden 
auch dokumentiert ist. 

STANDARD: Was möchten Sie der 
 diskutierenden Öffentlichkeit mitge-
ben? 
Vollmann: Die diskutierende Öffent-
lichkeit sollte sich auf Fakten einlas-
sen und sich nicht mit moralischen 
Reflexen zufriedengeben. 

Ja oder nein? Und wenn ja – unter welchen Umständen? 
Die Diskussion über Sterbehilfe wird überall emotional geführt.
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 INTERVIEW: Manuela Honsig-Erlenburg

Nicht nur eine Frage der Moral  
 

Gibt es ein Recht auf den Tod? Diese sensible Frage beschäftigt neben Betroffenen auch die Politik in ganz Europa

Stefan Brändle, Manuela Honsig-Erlenburg 

S
oll Herr Gärtner das tödliche Medi-
kament bekommen? Er ist nicht 
krank, hat keinen Schicksalsschlag 

erlebt: Er sieht einfach keinen Sinn mehr 
im Leben. Und er besteht auf sein Recht 
auf einen selbstbestimmten Tod. Diese 
Ausgangssituation bildet die Basis für 
Gott, ein jüngst verfilmtes Stück des Au-
tors und Juristen Ferdinand von Schirach. 
Bei einer Art Gerichtsverhandlung wird 
das Anliegen von Herrn Gärtner disku-
tiert. Zum Schluss entscheiden die Zu-
schauerinnen und Zuschauer.  

Die Diskussion über das heikle Thema 
Sterbehilfe ist in der realen Welt nicht 
 weniger komplex. In Österreich entschied 
Ende vergangenen Jahres der Verfas-
sungsgerichtshof, dass das ausnahmslose 
Verbot der Hilfeleistung zum Suizid dem 
Recht auf Selbstbestimmung widerspre-
che und mit Wirkung 2022 aufzuheben 
sei. Noch in diesem Jahr muss daher eine 
Neuregelung beschlossen werden, Geset-
zesvorschlag gibt es aber noch keinen. Es 

bedürfe eines gründlichen Diskussions-
prozesses unter breiter gesellschaftlicher 
Einbindung, ließ die zuständige Verfas-
sungsministerin Karoline Edtstadler 
(ÖVP) kürzlich im Ausschuss für Men-
schenrechte wissen. Ziel sei, bis Sommer 
eine neue rechtliche Basis zu schaffen. 

Dialogforum in Österreich 
Das grüne Justizministerium hat nun 

Religionsgemeinschaften, Organisatio-
nen und Wissenschafter zu einem neu 
eingerichteten „Dialogforum Sterbehilfe“ 
geladen, das heute, Montag, startet. Die 
Fragen, die sich stellen, berühren existen-
zielle Grundfragen. Es geht um Selbst -
bestimmung, sozialen Druck, Religion, 
Ethik, Moral – und Recht. 

Die Diskussion wird zurzeit nicht nur 
in Österreich geführt, wo jede zweite Per-
son sich vorstellen kann, einmal selbst 
Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Auch 
96 Prozent der französischen Bevölkerung 
sind für die Zulassung eines selbstbe-
stimmten Lebensendes: Diesen – für ein 
Land mit tiefen katholischen Wurzeln – 

überraschend klaren Befund hat jüngst 
eine Meinungsfrage ergeben. Sie war ein 
zusätzlicher Ansporn für mehrere Abge-
ordnete der Sozialisten und der Partei La 
République en Marche (LRM) von Staats-
präsident Emmanuel Macron, einen Vor-
stoß in der Nationalversammlung für eine 
Liberalisierung der strengen französi-
schen Gesetzgebung zu lancieren. 

Eine Handvoll konservative Abgeord-
nete genügten allerdings, um die Vorlage 
zu bremsen. Fünf Vertreter der konserva-
tiven Partei Les Républicains (LR) reichten 
Mitte April eine Flut von mehreren Tau-
send Zusatzanträgen ein. Sie machten es 
damit unmöglich, die Debatte über die 
einzelnen Artikel in der vom Parlaments-
reglement geforderten Zeitspanne zu 
 beenden. Deshalb kam es gar nicht zur 
Abstimmung: Die Sterbehilfe bleibt in 
Frankreich – zumindest vorerst – ver -
boten. 

In Deutschland hat das Bundesverfas-
sungsgericht im Februar 2020 ein Verbot 
der gewerbsmäßigen Suizidbeihilfe aufge-
hoben, dadurch auch die Tätigkeit von 

Sterbehilfevereinen legalisiert. Die Mög-
lichkeit, Sterbehilfe zu beschränken oder 
anderweitig zu regeln, ließ das Gericht 
aber ausdrücklich offen. Eine politische 
Neuregelung gibt es nach wie vor nicht. 

2001 ließen die Niederlande als erstes 
Land der Welt die aktive Sterbehilfe zu. 
Belgien und Luxemburg, seit kurzem 
auch Spanien, sind weitere EU-Länder, die 
„aktive Sterbehilfe“ – also Tötung auf Ver-
langen – für Menschen mit schweren töd-
lichen Erkrankungen erlauben.  

Unterschiedliche Rechtslagen 
Die Schweiz ist vor allem bekannt für 

ein seit Jahrzehnten existierendes Ange-
bot einer begleiteten Sterbehilfe. Aktive 
Sterbehilfe ist aber auch hier verboten.  

Mit bis zu 14 Jahren Haft muss man in 
Irland rechnen, wenn man aktive Sterbe-
hilfe begeht, aber auch bei „assistiertem 
Selbstmord“. Im katholischen Polen ist 
jede Art der Sterbehilfe gesetzlich verbo-
ten. Das italienische Verfassungsgericht 
erklärte 2019 Sterbehilfe in eng be-
schränkten Fällen für straffrei.

 
JOCHEN VOLLMANN ist 
Arzt und Medizinethi-
ker. Er leitet das Institut 
für Medizinische Ethik 
und Geschichte der Me-
dizin der Ruhr-Universi-
tät Bochum.

le ist und kein Missbrauch oder eine 
unüberlegte Entscheidung. Als Pro-
fessor für Medizinethik und als 
Facharzt für Psychiatrie kann ich 
aber sagen, dass die Instrumente zur 
Willensfeststellung in der Medizin 
schon seit Jahrzehnten im Bereich 
der Einwilligung zu diversen Be-
handlungen existieren. Sie könnte 
man auch bei Sterbehilfefällen an-
wenden. 

STANDARD: Was halten Sie von Ster-
behilfeorganisationen? 
Vollmann: Das ist ja eine Tradition 
aus der Schweiz. Eine Bürgerbewe-
gung, die sich entwickelt hat, weil 
das etablierte Gesundheitssystem 
dort die Hilfe zur Selbsttötung abge-
lehnt hat. Aus der Sicht der Be -
troffenen finde ich es aber besser, 
wenn den Wünschen des Patienten 
innerhalb des etablierten und mit 
öffentlichen Mittel finanzierten 

sagt, er hat sein Leben gelebt und 
will es deshalb beenden, wird es 
noch kontroverser. Es hängt immer 
davon ab, wie Sie die moralischen 
Gründe gewichten. Man könnte 
auch einfach davon ausgehen, 
dass ein selbstbestimmungsfähiger 
 Bürger auch das Recht hat, sein 
Ende unabhängig von einem „aus -
reichend schwerwiegenden Motiv“ 
zu gestalten. Das tut im Übrigen 
auch das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht.  

STANDARD: In der Praxis stellt sich 
natürlich die Frage, wie man den 
„selbstbestimmten Willen“ ausrei-
chend prüft. 
Vollmann: Ja. Aktuell ist man in der 
Diskussion in Deutschland, wie 
man das konkret umsetzt. Es kön-
nen und sollen Kriterien eingebaut 
werden, die sicherstellen, dass es 
wirklich ein selbstbestimmter Wil-


